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Norm

StPO §313 A

Rechtssatz

Ob einem in der Verantwortung des Angeklagten oder im Ergebnis des Beweisverfahrens konkretisierten Vorbringen

(in der Hauptverhandlung) die Qualität eines Strafausschließungsgrundes oder Strafaufhebungsgrundes zukommt,

unterliegt der p9ichtgemäßen Prüfung durch den Schwurgerichtshof. Die Glaubwürdigkeit des Vorbringens hat der

Schwurgerichtshof jedoch nicht zu prüfen; die Beweiswürdigung ist vielmehr ausschließlich den Geschwornen zu

überlassen.

Entscheidungstexte

15 Os 89/92
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11 Os 102/03
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Auch; Beisatz: Zusatz-(und allenfalls Eventual-)fragen sind ohne Rücksicht auf die Glaubwürdigkeit des

entsprechend substantiierten, rechtlich relevanten Tatsachenvorbringens in der Hauptverhandlung zu stellen.
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